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Amtlieher Theil.

A. Bekanntmachungen des königlichen Landratbs.
Nr. 493. Oels, den 24. Dezember 1897.

Die Maul- und Klauenfeuche betreffend.
Nachdem der Ausbruch der Maul- und Klauenfeuche

unter dem Rindoiehbeftande des Dominiums Döberle fest-
gestellt worden ist, ordne ich für den Gutsbezirt und den
Gemeindebezirk Döberle Folgendes an:

1. Der Auftrieb von Rindvieh, Schweinen, Schafen und
Ziegen aus dem Guts- und Gemeindebezirk Döberle
auf alle Vieh- und Wochenmärtte ist verboten.

2, Das Treiben von Nindvieh, Schweinen, Schafen und
Ziegen außerhalb der Feldmartgrenzen ist untersagt,
desgleichen das Fuhren mit Rindviehgefpannen über
die Feldmartgrenzen hinaus.

3, Aus den Feldmnrtgrenzen dürfen Rindvieh, Schweine,
Schafe und Ziegen ohne meine ausdrückliche Ge-
nehmigung nicht entfernt werden. Diese wird für Vieh
nur zum Zwecke der sofortigen Abschlachtung gestattet
werden. Es bedarf jedoch eines thierärztlichen
Attestes, welches die Seuchenfreiheit des betreffenden
Transportes bescheinigt, und der Erklärung der
Polizeibehörde des Schlachtortes, daß sie mit der
Zuführung einverstanden sei. Jn allen Fällen darf
das Vieh nur in Wagen transportirt werden, welche
nachher ebenso wie die benützten Geräthe sorgfältig
zu desinficiren sind.

4, Das Weggehen von Milch von sämmtlichen Kühen
des Dominiums und der Gemeinde Döberle behufs
unmittelbarer Verwendung zum Genusse für Menschen
und Thiere oder an Sammelmottereien ist verboten.
Gestattet ift es nur dann, wenn die Milch nur von
gesunden Thieren stammt, und 15 Minuten hindurch
einer Erhitzung von 90 Grad Celfius ausgesetzt ge-
wefen ist. Die Maßnahme bezieht sich auch auf
Magermilch, Buttermilch und auf diejenigen Theile
der Milch, welche beim Käfen zurückbleiben, sowie
auf wenn, dagegen wird der Vertrieb von Butter
und Käse nicht betroffen.
Uebertretungen dieser Anordnungen fallen unter die

Strafgstgmtinlusxogen der §§ 66 unb 67 des Reichsgesetzes
un
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Der Herr Gutsvorsteher des Gutes Döberle und der

Herr Gemeindevorsteher zu Döberle sowie die Ortsbehörden
der benachbarten Ortschaften wollen die vorstehenden An-
ordnungen sofort in ortsüblicher Weise betannt machen
und darauf inweisen, daß die Viehbesitzer verpflichtet sind,
den Ausbru einer Seuche und jede « verdächttge Er-  

scheinung, welche den Ausbruch befürchten läßt, alsbald
anzuzeigen.

 

Nr. 494. Oels, den 20. Dezember 1897.
Das vorläufige Ergebniß der Viehzählung vom

1. d. Mts. ist für den Kreis Oels folgendes-
Zahl der viehbesitzenden Haushaltungen 8752,

l der Pferde 8499,
des Rindviehs 35265,
der Schafe 14140,
der Schweine 23 880,
der Ziegen 5482,
der Gänse 15383,
der Enten b491,

» der Hühner 56701

Zahl (

 
 

Nr. 495. Orts, den 27. Dezember 1897.
Den Herren Amtsvorstehern bringe ich die bald-

gefällige Erledigung meiner Kreisblatt-Verfügung vom
11. November er. —- Nr. 446 Seite 200 —‚ betreffend
die Revision der Buchführung der Feuerversicherungs-
agenten, ergebenst in Erinnerung.

Nr. 496. Oel s, den 24. Dezember 1897.
Jn dem Erlasfe vom 2. November 1884 (2m. Bl.

d. i. V. S. 251) sind die Gesichtspunkte erörtert worden,
welche für die Beurtheilung der Frage maßgebend sind,
in welchen Fällen die von Vereinen und Privatgesellschaften
veranstalteten Tanzlustbarteiten als öffentliche Lustbarteiten
angefehen und behandelt werden müssen.

Da diefe Gesichtspunkte nicht überall die gehörige
Beachtung gefunden haben, so werden die städtifchen
Polizei-Verwaltungen und Herren Amtsvorsteher wieder-
holt darauf hingewiefen.

Nr. 497. Oels, den 18. Dezember 1897.
Dem landwirthschaftlichen Verein zu Frankfurt a. M.

ist erlaubt worden, bei Gelegenheit der im April und
Ottober nächsten Jahres dort abzuhaltenden beiden Pferde-
märtte je eine öffentliche Verloosung von Wagen, Pferden,
Pferdegeschirren 2c. zu veranstalten und die für jede der
beiden Lotterien tn Aussicht genommenen 120000 Loose
zu je 1 Mart in der ganzen Monarchie zu vertreiben.

Nr. 498. Berlin, den 4. Dezember 1897.
Um für die demnächst zu fassende Entschließung über

die Abgrenzung und Zusammensetzung der Handwerks-

  



kammern eine Grundlage zu gewinnen, bedarf es eines
Ueberblicks über die Zahl und die örtliche Vertheilung
der nach § 103a. Der Novelle zur Gewerbeordnung vom
vom 20. Juli 1897 wahlberechtigten Handwerker. Jch
ersuche Sie daher, mir bis zum 15. Februar k. J. eine
nach Stadt- und Landkreisen aufgestellte Nachweisung
einzureichen, aus der zu ersehen ist:

1. Die Zahl der Handwerker überhaupt,
2. Die vorhandenen Handwerker-Jniiungen unter Be-

zeichnung ihres Sitzes, ihres Bezirkes und der Zahl
der Mitglieder und

3. Die nach § 1038. Absatz 3 Ziffer2 a. a.O. wahl-
berechtigten Gewerbevereine und sonstigen Ver-
einigungen, »welche die Förderung der gewerblichen
Interessen des Handwerks verfolgen,“ unter Angabe
ihres Sitzes, ihres Bezirks und der Zahl ihrer wahl-
berechtigten Mitglieder.

Hierzu bemerke ich:
zu 1. Die Frage, welche Gewerbetreibende als

Handwerker anzusehen sind, ist nach Lage der thatsäch-
lichen Umstände zu beurtheilen. (Vergl. die Mot. S. 64
Der Drucksachen des Reichstags 1895/97 Nr. 713). Be-
triebe, bei denen es zweifelhaft erscheint, ob sie als hand-
werksmäßige anzusehen sind, werden einstweilen als solche
zu zählen fein.

zu 2. Unter Handwerker-Jammer sind alle
Jnnungen zu verstehen, deren Mitglieder in der Mehr-
zahl Handwerker sind. Jnnungen, bei denen die Hand-
werker in der Minderzahl sind, sind nicht wahlberechtigt.
Handwerker, welche mehreren Jnnungen angehören, sind
bei allen diesen Jnnungen als Mitglieder zu zählen.

_ zu 3. Die Entscheidung darüber, ob bestehende Ver-
einigungen als solche anzusehen sind, welche »die
Förderung der gewerblichen Interessen des Handwerks«
verfolgen und demnach unter der Voraussetzung, daß ihre
Mitglieder in der Mehrzahl Handwerker sind, wahl-
berechtigt sind, überlasse ich zunächst Jhreni Ermessen.
Dabei an die zur Förderung der gewerblichen Interessen
des Handwerks entwickelte Thätigleit bestimmte An-
forderungen zu stellen, wird nach der Fassung des Ge-
setzes nicht thunlich sein; immerhin aber wird eine Ver-
einigung, um als wahlberechtigt zur Handwertskammer
anerkannt werden zu lönnen, eine auf Dauer berechnete
Organisation haben müssen, die bestimmt ist, irgend einem
gewerblichen Interesse des Handwerks zu dienen. Hier-
nach wird es beispielsweise unbedenklich sein, Erwerbs- und
Wirthschaftsgenossenschasten, die für Handwerker errichtet
und deren Mitglieder in der Mehrzahl Handwerker sind,
als wahlberechtigte Vereinigungeu anzuerkennen.

. Bei Prüfung der Frage, ob ein Gewerbe-Verein oder
eine sonstige Vereinigung nach der Zahl der dem Hand-
werkerstande angehörenden Mitglieder als wahlberechtigt
anerkannt werden könne, sind alle der Vereinigung als
Mitglieder angehörenden Handwerker , ohne Rücksicht
darauf, ob sie gleichzeitig einer Jnnung angehören, zu
zählen, während bei der Ermittelung der Zahl der dem-
nächst an Der Wahl theilnehmenden Mitglieder einer
wahlberechtigten Vereinigung, diejenigen, welche zugleich
einer Jnnung angehören, außer Ansatz zu lassen sind.

Die Merkmale, die für Sie bei der Ausnahme der
«sonstigen Vereinigungen« in die Uebersichh entscheidend
gen-lesen sind, wollen Sie in Ihrem Begleitberichte
’ ar egen.  
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Alle Jnnungen, Gewerbevereine und „fonftigen Ver-
einigungen«, die ihren Sitz in Ihrem Verwaltungs-
bezirte haben, sind in die Nachweisung aufzunehmen, auch
wenn ihr Bezirk über Die Grenzen Jhres Verwaltungs-
bezirks hinausreicht, und auch dann, wenn die Mitglieder
nur zum kleineren Theile in dem letzteren wohnen.

Auch über die Stelle, an welcher die Jnnungen und
Vereine in der Nachweisung auszuführen sind, entscheidet
lediglich ihr Sitz ohne Rücksicht daraus, ob ihr Bezirk
über die Grenzen eines Kreises hinausreicht, und ob die
Mehrzahl der Mitglieder im Kreise wohnt.

Jn dem Begleitberichte wünsche ich auch die Frage
erörtert zu sehen, ob und in wie weit Anzeichen vorhanden
sind, daß unter den Handwerkern Jhres Verwaltungs-
bezirks in nächster Zeit noch eine weitere Jnnungss oder
Vereinsbildung stattfinden, oder daß eine auf weitere
Jnnungs- oder Vereinsbildung abzielende geeignete An-
regung voraussichtlich Erfolg haben werde.

Dabei wird das Augenmerk vorzugsweise aus solche
Bezirke zu richten sein, in denen Vereinigungen von Hand-
werkern —- Jnnungen, Gewerbevereine, sonstige Vereine
—- überhaupt noch nicht oder nur in so geringfügiger
Zahl und Ausdehnung vorhanden sind, daß eine lediglich
von ihnen gewählie Vertretung als eine Vertretung des
Handwerks des Bezirks thatsächlich nicht gelten könnte.

gez. Brefeld.
An den Herrn Regierungs-Präsidenten in Breslau.

Oels , den 22. Dezember 1897.
Das vorstehende Reseript habe ich bezüglich des

Kreises Oels in kurzer Frist zu erledigen.
Die stüdtischen Polizeiverwaltungen und Herren

Amtsvorsteher des Kreises ersuche ich, mir bis spätestens
den 15. Januar t. J. eine Nachweisung über n

a. Die im betreffenden Polizeibezirke vorhandenen Hand-
werker überhaupt,

b. Die vorhandenen Handwerker-Jnnungen, welche im
Polizeibezirt ihren Sitz haben und die Zahl ihrer
Mitglieder,

o. Die hier in Betracht kommenden wahlberechtigten
Gewerbevereine und sonstigen Vereinigungen

einzureichen.
Die städtischen Polizeiverwaltungen wollen die Frage

a. Durch Angabe der Zahl beantworten, die Herren Amts-
vorsteher aber ersuche ich um die namentliche Angabe der
Handwerksmeister und der Bezeichnung des Handwwerls,
sowie um Auskunft, ob und event. welcher Jnnung die-
selben angehören.

Nr. 499. Qels, den 16. Dezember 1897.

Betri Veranlagung des Königlichen Eisen-
bahn- iskus zu den Kreisabgabeii pro 1897/98.

Unter Bezugnahme auf meine KreisblattsVersügung
voni 9. August d. J. -— Stück 33 Nr. 321 — wonach
s. Z. die RechtesOdersUfev und die Oels—Gnese·n’er
Eisenbahn zu den Kreiseomniunalabgaben pro ‚1897/'98
nur fingirt haben eingeschätzt werden können, bringe· ich,
nachdem mir Seitens der Königlichen Eisenbahn-Direktionen
zu Breslau, Kattowitz und Posen die der Besteuerung zu
Grunde zu legenden Zahlen mitgetheilt worden« sind, hier-
unter die Repartition zur Kenntniß der betheiligten Orts-
behörden mit dem Ersuchen, Die Darin ausgeworfenen Be-
träge mit den übrigen im März k. J. abzuführenden Kreis-
abgaben zur Kreiseommunaltasse hierselbst zu zahlen.

Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses
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R e p a r t i t i o n
der in Folge Veranlagung der im Kreise Oels gelegenen fiskalischen Eisenbahn-Stationen und Betriebs tätten der

»Rechte-Oder-Ufer und Oels-Gnesen’er Eisenbahn« pro Etatsjahr 1897/98 auszubringenden s
Kreis-Communal-Beiträge.
 
 

 

       
 

, Gehört zum Betrag der
Lau« , Steuer- hiernach auf-
fende S t a t t o n. soll zubringendett
Nr. Gemeindebezirk Gutsbezirk Kreis -Abgaben

Mark Mark Pf.

1. Oels, Station und Neben-Werkstatt Oels —- 5400 2160 —
2. Sibyllenort, Station Langewiese —- 330 132 —-
3. Bohrau, » Bohrau — 360 144 —-
4. Hundsfeld, » Hundsfeld —- 600 240 _.
5. Groß-Zöllnig, Haltestelle Groß-Zjöllnig —- 232 92 80
6. Bernstadt, Station Bern«-tadt — 870 348 —-
7. Groß-Graben, „ Groß- iraben —- 450 180 _.
8. Juliusburg, Haltestelle — Dorf Juliusburg 192 76 80

Nr. 500. Oels, den 27. Dezember 1897. Gesetzes über die Schonzeiten des Wildes vom
Nachdem die Schonzeit für Elchwild durch das

Gesetz vom 13. August 1897 (Ges.-S. S. 391) dahin
abgeändert worden ist, daß männliches Elchwild nur noch im
Monat September, weibliches Elchwild und Elchtälber
überhaupt nicht mehr erlegt werden dürfen, entspricht die
bisher übliche Rückseite der JagdscheinsFormulare in
dieser Beziehung nicht mehr den gesetzltchen Vorschriften
bezüglich der Schonzeit des Elchwildes, worauf ich«die
Jagdscheinanhaber hierdurch aufmerksam mache-.

Nr. 501. Breslau, den 16. Dezember 1897.
Bekanntmachung. -

Aus Grund des § 107 des ZuständigkeitssGesetzes
vom I; August 1883 in Verbindung mit § 2 des  

26. Februar 1870 wird für den Umfang des Regierungs-
bezirks Breslau der Beginn der Schonzeit für Hasen,
Auer-, Birk- und Fafanenhennen, sowie für Hasel-
wild auf

EDienftag den 18. Januar 1898,

hiermit festgesetzt, so daß der Schluß der Jagd auf die
bezeichneten Wildarten

Montag, den 17. Januar 1898,
stattfindet.

Der Bezirks-Ausschuß.

Dr. von Heydebrand und der Lasm .

Der Königliche Landrath.
Graf Kospoth.

B. Betanntmachungen anderer Behörden

« Fiükstkstllguth, den 17. Dezember 1897.

Bekanntmachung.
Dem Gastwirth Gustav Tscheslog in Lamperss

dorf ist am 10. d.M. ein Fertelzugelausen. Der Eigen-
thümer wird aufgefordert, seine Ansprüche an dasselbe
binnen drei Monaten bei dem unterzeichneten Amts-
vorsieher geltend zu machen, widrigenfalls über das Fertel
als herrenloses Gut nach den gesetzlichen Vorschriften
verfügt werden wird.

Der Umtsdorftehen

W. We b e r.

 

Nebst einer Beilage.





Beilage zu Nr. 54 des Oelser Kreisblattes.
 

Bekanntmachung
Auf dem Kagdterrain der errfehaft Bogfchiitz mit

Raudowhof, sowie auf dem ogschiltzer Rustikatfetde
werden im Januar und Februar 1h98 Giftbroeken nnd
im April 1898 vergiftete Eier zur Vertilgung des Raub-
zeuges ausgelegt.

Vor Aufnahme der Brocken refp. Eier nnd des
gefallenen Wildes wird gewarnt.

Inliusburg, den 23. Dezember 1897.
Zier Amtgvorftchen

Holletschek.

Fohlen,
. . diesjäbrige, Oldenburger oder Ardenner Nachzucht,

kaust das von Korn'irhe Wirthschaftsamt Neu-Stradntn.

SteuetTHItittungsBüchem
höchst praktisch und unentbehrlich für jedes Gemeindemitglied,

a. Stück 20 im,
find in der A. Imdwlg’icben Hofbuchdruckerei in Qels stets vorräthig.

Kirchliche Nachrichten Wohnungsmjkths-

W QuittungsbücherEvangelische Schloßkirche.

sind vorräthigAm Neujahrsfeft.

in der Hofbnchdrnckerei von A. Ludwig.‘) Hauptgottesdienst 9 Uhr: Herr Archidiakonus

E. Lehmus’ ßiewrtlag,
Biehler.

o) Nachmittagsgottesdienst 1‘/,11br: Herr Stifter-

Georgenstraße 14,

empfiehlt für je 3 Mark:

intendent Ueberschür.

‘) Abendgottesdienst 5 Uhr: Herr Diakonus
man».

14 Fl. echt Kulmbacher Bier.
22 Fl. Märzenbter (Hanse).
25 Fl. Haasebier (hell u. dunkel).
20 Fl. Grützer Gesundheit-Wien
30 Fl. Weizenbier.
30 Fl. ff. Lagerbier.

yorantuoctliche Vernehmungcn
(Personalien-Bogen)

sind in der A. Ludwig’fcben Hofbueh-
druckerei in Oels vorräthig.
—

Marktprets der Stadt Orts
vom 18. Dezember 1897

(für 100 Rtlogramm)._

       

 

 

 

Arn Sonntage nach Neujahr.

Beichte 1/‚.9 Uhr: Herr Archidiakonus Biehler.

Hauptgottesdienst 9 Uhr: Herr Archidiakonus
Biehler.

HerrAbendgottesdienst
Pühold

Montag, den 3. Januar, Abends 6
Missionsstunde: Herr Diakonus Päfzold

Wochengottesdienst.

Donnerstag, den 6. Januar 1898, früh 81/, Uhr
Herr Snbdtakonus Schmtdt.

Amtswoche: Herr Superintendent Ueberschür.

o) Collecte für das Bunzlauer Waisenhans.

Formulare

Wiiflatioumåiatbwcisnngen

b Uhr: Diakonus

Uhr:

 

 

 

       

Weizen inclin . . . 18 on 18 2o ü: 90
„ ge . . . —- —- -— —- — ——

" « Rot-en ..... 14 8: 14 so or 2osur Schulnerbande Gn- . . . . . « .- 13 -« «-
‚ Las-er ....... 13 60 13 30 18 —-

(siehe Kreisblatt 35 Seite 148 Nr. 355) rbien ‚ ‚ _ · « .- »... __ _ 7

sind d 10 Pf. in der Hosbuchdruckerei von LIMIle I : I . . : I0 : : 2 f

A. Ludwig in Oels vorräthig. Strohuootiilogrammx 3 60 —- —-— 3 2o  

Zwangsversteigerung.
Jm Wege der Zwangsvollstreckung soll

das im Grundbnche von Lampersdorf —
Blatt Nr. 51 —- aus den Namen der
Gottlieb Krambs’icben Erben

a. der Wittwe Anna Rost-Ia
Krambs, geb Haase,

b. deren Tochter, vereheltchten Käsemacher
und Bäckermeister Stelzer. Anna
Unsinn Dorothea.gen.Kramb8‚

beide früher in Lampersdorf, jetzt in Breslan,
eingetragene, zu Lampersdors belegene
Grundstück

am 2. März 1898,
Vormittags 9 Uhr,

vor dem unterzeichneten Gericht — an Ge-
richtsstelle ——- Zimmer Nr. 4 — versteigert
werden.
Das Grundstück umfaßt eine Fläche von

0,32,70 Hektar und ist zur Grundsteuer
nicht, dagegen mit 36 M. Nutzungswerth
zur Gebäudesteuer veranlagt. Ausng aus
der Steuerrolle, beglaubigte Abschrift des
Grundbuchblattes, etwaige Adschätzungen und
andere das Grundstück betreffende Nach-
weisungen, sowie besondere Kausbedingnngen
können in der Gerichtsschreiberei l. eingesehen
werden.

Alle Realberechtigten werden aufgefordert,
« die nicht von selbst auf den Erstehek über-

gehenden Ansprüche, deren Vorhandensein
oder Betrag aus dem Grundbuche zur Zeit
der Eintragung des Versteigerungsvermerks
nicht hervorging, insbesondere derartige
Forderungen von Kapital, Zinsen, wieder-
kehrenden Hebungen oder Kosten, spätestens
im Versteigerungstermin vor der Aus-
forderung zur Abgabe von Geboten an-
znmelden und, falls der betreibende Gläubiger
widerspricht, dem Gerichte glaubhaft zu
machen, widrigenfalls dieselben bei Fest-
stellung des geringsten Gebots nicht berück-
sichtigt werden und bei Vertheilung des
Kaufgeldes gegen die berücksichtigten An-
sprüche im Range zurücktreten

Diejenigen, welche das Eigenthum des
Grundstücks beanspruchen , werden aus-
gefordert, vor Schluß des Versteigerungs-
termins die Einstellung des Verfahrens
herbeizuführen, widrigenfalls nach erfolgtem
Zuschlag das Kaufgeld in Bezug auf den
Anspruch an die Stelle des Grundstücks tritt.

Das Urtheil über die Ertheilung des
Zuschlags wird «

am 3. Marz 1898,
Vormittags 10 Uhr,

an Gerichtsstelle verkündet werden.

Bernstadt, den 22. Dezember 1897.

Königliches Amtsgerirht.

Lebe-Verträge
empfiehlt A. Ludwlg’s Bnchoruckerei, Dem.

 




